
Radfahrer dürfen auch bei Radweg auf die

Straße 
Das Verwaltungsgericht (VG) Schleswig entschied: 
Fahrradfahrer  können  nicht  gezwungen  werden,  auf  unüber-
sichtlichen  Rad-  und  Gehwegen  zu  fahren.  Das  hat  das  VG
Schleswig entschieden. 
Dem Urteil zufolge haben Radfahrer grundsätzlich das Recht, auf
der  Fahrbahn  zu  fahren.  Für  den  Verweis  auf  die  Pflicht  der
Radwegbenutzung  müsse  die  Notwendigkeit  dazu  konkret  be-
gründet werden. 
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